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Antrag auf Zulassung zum Studium  
 

� Bachelor of Science B.Sc.      �  Gesundheitswissenschaften 

� Bachelor of Arts B.A.       �  Kommunikation / Neue Medien 

� Bachelor of Business Administration B.B.A.    �  Management 

� Master of Science M.Sc.       �  Elementarpädagogik 

� Master of Arts M.A.       �  Literarisches Schreiben 
 
 
 

an Studienzentrum .............................................................. 

für das Studiensemester � SS  /  � WS           2 0 _ _ / _ _ 

 

� Teilnehmer der IB-Schule.............................................................................. 

� Teilnehmer der Schule................................................................................... 

� IB Mitarbeiter an der Schule für...................................................................... 

� Beruf............................................................................................................... 

 

 

  
PERSONALIEN 

 

 

 

 

 

 

 

Familienname; Vorname 

 

 

 

 

Passfoto 

Straße, Hausnummer 

 

 

 

PLZ, Wohnort 

 

 

Telefon Handy 

Geburtsort 

 

 

Geburtsdatum In der BRD seit 

E-Mail 

 

 

Staatsangehörigkeit 

 

Familienstand: � ledig   � Verheiratet   � verwitwet   � geschieden  Zahl der Kinder: ___ 

Lebenslauf in tabellarischer Form mit Angaben über den 
bisherigen Bildungsweg und die ausgeübte Berufstätigkeit 

In der Anlage:   �    nein  � ja 

Werden nachgereicht bis: 

Beglaubigte Abschrift des Zeugnisses  

der zuletzt besuchten Schule 

In der Anlage:   �    nein  � ja 

Werden nachgereicht bis: 

Wie bzw. durch wen haben Sie uns kennen gelernt?     Zeitung 

    Internet 
     Schule 
 ________________ 

 

Datei: Anmeldung SfGfbSb;   Datum: 24.03.09;   Autor: Müller/Harrer;   Freigabe: Karl Schaal, ppa. 



Nachweis der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen 
� Allgemeine Hochschulreife 

� Gymnasium 

� Ausland (nicht EU-Land)  
(Bitte Zeugnisse und Übersetzung in amtlich beglaubigter Kopie beifügen) 

� Fachgebundene Hochschulreife 

� Fachhochschulreife 

� Gleichwertigkeitsbescheinigung 

� Fachgymnasium 

� Fachoberschule 

� Meister(innen)prüfung 

� Berufsfachschule 

� Staatlich anerkannte/r Erzieher/in / geprüfter Techniker / geprüfter Betriebswirt 

� Abendgymnasium oder Kolleg (außer Studienkolleg) 

� Z-Prüfung (Erwerb der HZB ohne Hochschul-, Fachhochschulreife) (Begabtenprüfung) 

� Sonstige Fachhochschulreife................................................................................................... 

� Fachhochschulreife im Ausland (nicht EU-Land)  

(z.B. durch Institut / Studienkolleg für ausländische Fachhochschulbewerber/innen) 

Ort des Erwerbs der (Fach-)Hochschulzugangsberechtigung.................................................. 

� Mittlerer Bildungsabschluss  

Ich beantrage die Zulassung zur Aufnahmeprüfung für Studienanwärter mit mittlerem 
Bildungsabschluss 

Durchschnittsnote…………………     Abschluss am:................................................................ 

Sonstige Prüfungen.................................................................................................................. 

Seminare.................................................................................................................................. 

 

Besuch von (Fach-)Hochschulen 

Waren Sie bereits an einer Hochschule immatrikuliert?     �   Ja  �   Nein 

Zahl der bisher immatrikulierten Semester (inkl. Urlaubssemester)................................................... 

Im Studiengang:................................................................................................................................ 

von........................................ bis............................. 

Nachweis eines abgeschlossenen Studiums..................................................................................... 

Art des Fach- (Hochschulabschlusses)............................................................................................. 

an Fach- (Hochschule)...................................................................................................................... 

 

Nachweis der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen 

Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder sonstige Tätigkeiten – auch 
außerhalb des fachbezogenen Bereiches 

Von .............................. bis ...............................  bei ......................................................... 

Abschluss: �   Ja  �   Nein  als...................................................................................... 

Von .............................. bis ...............................  bei ......................................................... 

Abschluss: �   Ja  �   Nein  als...................................................................................... 



Dem Antrag auf Zulassung zum Studium sind beizufügen 

� beglaubigte Kopie der Abschlusszeugnisse bzw. der Hochschulzugangsberechtigung 

� beglaubigte Kopie des mittleren oder gleichwertigen Bildungsabschlusses 

� beglaubigte Kopie des Nachweises der praktischen Ausbildung oder Berufsausbildung bzw. 
des Ausbildungsvertrages 

� tabellarischer Lebenslauf 

� ein mit Namen und Studiengang versehenes Lichtbild 

� Bescheinigung über abgeleisteten Wehr- oder Zivildienst, etc. 

 

Für den künstlerischen Studiengang „Literarisches Schreiben“ M.A. zusätzlich: 

� eine oder mehrere selbstverfasste Textproben von insgesamt zehn bis höchstens zwanzig 
Seiten (maximal 1.800 Zeichen pro Seite) aus den Bereichen Prosa, Lyrik, Drama, Essay. 

 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Anmeldung stellt ein einseitiges Angebot des /r Anmeldenden zum Abschluss eines Vertrages dar. Ein 
Vertragsabschluss kann lediglich durch Unterzeichnung des Vertrages durch den/die Anmeldende/n und einen bevollmächtigten 
Vertreter der IB-Hochschule Berlin erfolgen. Vor dem schriftlichen Abschluss des Vertrages besteht noch kein Anspruch auf irgendeine 
Leistung durch die IB-Hochschule Berlin. 

 

Die umseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen, sowie die jeweils gültige Zulassungs-, Studien- und Prüfungsordnung 
einschließlich der datenschutzrechtlichen Belehrung der IB-Hochschule Berlin werden ausdrücklich zum Inhalt der vorliegenden 
Anmeldeerklärung gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

 



Teilnahmebedingungen
§ 1 Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Die IB Hochschule, im Folgenden Hochschule genannt, ist eine 
Bildungseinrichtung der IB-GIS mbH, die u.a. auf die jeweiligen Bachelor- 
und Master-Abschlüsse vor der für die Prüfung zuständigen Stelle 
vorbereitet. 
 
(2) Die Hochschule führt die in seinem zu Beginn des jeweiligen 
Studienganges gültigen Studienangebot festgehaltenen Maßnahmen durch, 
die Erfüllung etwa bestehender Zugangsvoraussetzungen in der Person 
des/der Teilnehmers/in für die Erlangung des angestrebten anerkannten 
Abschlusses des Studiums obliegt jedoch allein dem/der Teilnehmer/in. 
Auch ein Nichtvorliegen der Zugangsvoraussetzungen entbindet nicht von 
der Zahlung der Studiengebühren. 
 
§ 2 Rücktritt 
(1) Der/die Student/in hat das Recht, nach Abschluss des Vertrages 
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme am 
Studiengang zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht endet jedoch am Tage des 
vereinbarten Studienbeginns, wobei spätestens zu diesem Zeitpunkt der 
Rücktritt schriftlich erklärt und der Verwaltungsstelle der Hochschule, 
welche die Anmeldung entgegengenommen hat, zugegangen sein muss. 
 
(2) Studenten/innen, die von ihrem Rücktrittsrecht gem. § 2 Abs. (1) oder 
Abs. (2) Gebrauch machen, entstehen keine sonstigen Kosten. 
 
(3) Die Hochschule behält sich vor, wegen zu geringfügiger Beteiligung im 
Programm angekündigte Studiengänge abzusagen und vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn sich weniger als 15 Studenten/innen anmelden. 
Etwaige bezahlte Gebühren werden in diesem Falle zurückerstattet. 
 
§ 3 Fälligkeit der Studiengebühren 
(1) Sofern nicht ein Dritter die Bezahlung der Studiengebühren vornimmt, 
verpflichtet sich der/die Student/in zur pünktlichen Zahlung der nachfolgend 
im Abs. (2) genannten Gebühren. 
 
(2) Fälligkeit der Gebühren: 
Immatrikulationsgebühr: am Tag des Beginns des Studiums  
Studiengebühren: monatlich; erste Rate am Tag des Beginns des Studiums 
Betreuungsgebühr der Abschlussarbeit: am Tag der Anmeldung der Ab-
schlussarbeit 
Prüfungsgebühren: am Tag der Anmeldung zur Prüfung (Eingang bis 
spätestens am Tag vor Prüfungsabnahme) 
Gebühr für die Erstellung der Urkunde: am Tag der Anmeldung zur Prüfung 
Sonstige Gebühren: Am Tage des Beginns der Erbringung der Leistung, für 
welche die Gebühr zu entrichten ist 
 
(3) Für Studiengänge, die länger als 6 Monate dauern, wird - soweit keine 
anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wird - Ratenzahlung wie 
folgt gewährt: 
Anzahl der Raten (Dauer des Studiums in Monaten): 6 
Höhe des Ratenbetrages (Studiengebühr): Anzahl der Raten 
Fälligkeit der Raten: Am 1. des auf den Studienbeginn folgenden Monats, 
danach in 1/2-jährlichem Abstand. 
Die letzte Zahlungsrate wird spätestens zum Zeitpunkt des vorgesehenen 
Ende des Studiums fällig. 
 
(4) Stehen mehr als zwei fällige Raten aus, erlischt die bewilligte 
Ratenzahlungsmöglichkeit. Die bis dahin offene Studiengebühr und/oder 
sonstige Gebühren werden sofort fällig. Soweit es sich um ein 
mehrsemestriges Studium handelt, wird im vorstehenden Falle die 
vollständige Gebühr für das laufende Semester fällig. 
 
§ 4 Kündigung 
Für die Teilnahme an den Studiengängen gelten folgende 
Kündigungsfristen: 
 
(1) Soweit die Studiengänge nach dem Studienangebot einen Zeitraum von 
6 Monaten nicht übersteigen, ist - unbeschadet der Möglichkeit einer 
außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes und 
unbeschadet des Rücktrittrechtes gemäß § 2 der Teilnahmebedingungen – 
eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht möglich. 
 
(2) Soweit die Studiengänge einen Zeitraum von 6 Monaten übersteigen, ist 
frühestens zum Ende des sechsten vollen Kalendermonats nach Beginn 
des jeweiligen Studiums, und in der Folgezeit jeweils zum Ende des 
Ablaufes der darauf folgenden jeweiligen 3 Kalendermonaten eine 
Kündigung möglich. Für die Kündigung muss jeweils eine sechswöchige 
Kündigungsfrist zu den genannten Kündigungszeitpunkten eingehalten 
werden. 
 
(3) Auch in den vorstehend unter Abs. (1) und (2) genannten Fällen bleibt 
das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes für den/die Teilnehmer/in und der Hochschule unberührt. Als 
wichtiger Grund gilt insbesondere ein Zahlungsrückstand der gesamten  
 
freigegeben durch Hr. Schaal am 04.08.2009 

 
 
Studiengebühr über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten, soweit 
keine Ratenzahlung bewilligt ist; im Falle einer Ratenzahlungsbewilligung 
gilt als wichtiger Grund ein Rückstand von mehr als zwei fälligen 
Zahlungsraten, sofern bei Studenten/innen, die eine Förderungszusage 

durch die Arbeitsverwaltung besitzen, nicht eine unmittelbare Abrechnung 
zwischen dem Träger und dem Kostenträger erfolgt. 
 
(4) In allen Fällen hat die Kündigung schriftlich gegenüber der jeweiligen 
Verwaltungsstelle der Hochschule zu erfolgen, wobei die Dozenten zur 
Entgegennahme von Kündigungen nicht befugt sind. Keinesfalls gilt das 
Fernbleiben vom Unterricht als Kündigung. 
 
§ 5 Studienangebot und Änderungen 
(1) Die Hochschule erteilt Unterricht im Rahmen des zu Beginn des 
Studiums gültigen Semesterangebotes. Die Hochschule behält sich 
geringfügige Änderungen, insbesondere der örtlichen und zeitlichen 
Durchführung der Lehrveranstaltungen vor, durch die jedoch das Ziel des 
Studiums nicht verändert werden darf 
. 
(2) Hiervon unberührt bleiben Änderungen, die erforderlich werden, um von 
der für die Prüfungsabnahme zuständigen Stelle gestellten neuen 
Anforderungen an den Studiengang zu erfüllen. 
 

§ 6 Pflichten des/r Studenten/in 
(1) Der/die Studenten/in verpflichtet sich, die am Veranstaltungsort geltende 
Studien- und Hausordnung zu beachten, Anweisungen des 
Studienzentrums und deren Beauftragten zu befolgen, regelmäßig an den 
notwendigen Lehrveranstaltungen teilzunehmen und die zur Erfüllung 
etwaiger Zugangsvoraussetzungen zur Prüfung erforderlichen Unterlagen 
rechtzeitig und vollständig vorzulegen. 
 
(2) Studenten eines Studiengangs, der das Absolvieren eines Praktikums 
beinhaltet, verpflichten sich, vor Beginn des Praktikums einen 
Praktikumsvertrag mit dem Praktikumsbetrieb abzuschließen und zu 
unterzeichnen. 
 
(3) Der/die Student/in verpflichtet sich, während der gesamten Studien- bzw. 
Praktikumszeit einen Dokumentationsbericht zu erstellen. Und die gemäß 
der jeweiligen Studienordnung vorgeschriebenen Leistungsnachweise zu 
erbringen. 
 
(4) Studenten/innen, die nachhaltig gegen die oben genannten Pflichten 
verstoßen, droht unter Umständen die Exmatrikulation. 
 
§ 7 Haftung der IB-GIS mbH (Hochschule) 
(1) Schadensersatzansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, 
die auf den Verlust oder Diebstahl eingebrachter Sachen oder eine 
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gestützt werden, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist durch eine vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Verletzung einer Vertragspflicht herbeigeführt. 
Im Falle von Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gilt die in Satz 1 
genannte Haftungsbeschränkung nicht. 
 
(2) Die Haftung ist beschränkt auf vorhersehbare und vertragstypische 
Schäden. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder 
leitende Angestellte der Hochschule die Schäden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig oder unter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten verursacht 
haben. 
 
§ 8 Elektronische Datenspeicherung und Verarbeitung 
Der/die Student/in willigt darin ein, dass die von ihm in dem Anmeldebogen 
und sonstigen Anmeldeunterlagen gemachten Angaben zur Person und 
bisherigen Ausbildung, sowie sonstige Daten in Bezug auf seine Teilnahme 
am Studium von der Hochschule im automatisierten Verfahren gespeichert 
und bearbeitet werden. Er/sie willigt ferner ein, dass solche Daten an die 
nach behördlicher oder gesetzlicher Vorschrift an dem Studium zu 
beteiligenden Stellen, wie insbesondere die IHK, Handwerkskammer 
Arbeitsverwaltung, Regierungspräsidium etc. sowie an einen etwaigen 
Praktikumsbetrieb übermittelt werden. 
 
 
§ 9 Nebenabreden 
(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
(2) Sollten einzelne der vorgenannten Klauseln ganz oder teilweise gegen 
ein Gesetz oder eine Verordnung eines Bundeslandes verstoßen, gilt die 
entsprechende gesetzliche Regelung. Die Wirksamkeit der nicht betroffenen 
Klauseln bleibt im Übrigen davon unberührt. 
 

 


